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O r d n u n g  Nr. 3/86

über den Umgang mit den Effekten Verha 
chungsHaftanstalten des MfS

- Effektenordnung

Mit den von Verhafteten bei ihr& 
haftanstalt mitge führten Gegen 
lungsmittel u. a. m. (im weit̂ j 
Eigentum der Verhafteten bla| 
fragten Angehörigen sachge-“* 
zu verwahren.
Zur Durchsetzung der ei: 
Verwahrung der Effekter 
tung ihrer finanziell] 
ten des MfS

V. Erfassung, Reif

erschlußsache 

S-oOOS
l6/ß6____ _

Bl. _jL bis _1_
rin den Untersu-

ahme in die Untersuchungs- 
wie Kleidungsstücke, Zah- 

8 Effekten bezeichnet), die 
st durch die damit beauf- 

Igehen. Effekten sind sicher

hen Erfassung, Registrierung und 
teter, einschließlich der Verwal- 
, in den Untersuchungshaftanstal-

n g e o r d n e t  :

erung und Verwahrung der Effekten
Für die Er f asS^B^VRegi s t r i er ung und Verwahrung der Effekten 
Verha f tet er jjpe^Srr Stra fver fahren von den Diensteinheiten der 
Linie IX t>££^g|jrot werden, sind die Abteilungen XIV verant
wort! ich,

älTo/und Registrierung der Effekten hat nach der Kör- 
jcndurchsuchung der Verhafteten zu erfolgen.
)n drei Tagen sind folgende Effektenaufsteilungen in 
ixemplaren zu fertigen:

•tsachenaufstellung - Form 508 - 
jngsmittel, Sparbücher, Schecks, Schmuck u,

Form 5 0 9  b z w.  5 0 9 s  -

a • ) |
E f fektenau f s tel lung 

jgjpla Bekleidung. Koffer, Taschen, schriftliche Unterlagen und 
"̂ ilSalle weiteren mitgeführten Gegenstände),


